


Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

501

Herausgegeben vom

Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht

Direktoren:

Holger Fleischer und Ralf Michaels





Simon Horn

Vis attractiva contractus: 
Ausstrahlungswirkung von Verträgen 

im Internationalen Privat- und 
Zivilverfahrensrecht

Mohr Siebeck



Simon Horn, geboren 1992; Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Erlangen-
Nürnberg und Rennes 1; 2016 Licence en droit (Rennes 1); 2020 Erste Juristische Prüfung 
(Erlangen-Nürnberg); 2020 Master Droit européen (Rennes 1); 2019–2021 Wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität Erlangen-Nürnberg; seit 2021 Rechtsreferendar am 
Hanse atischen Oberlandesgericht und wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg; 2022 Promotion (Erlangen-
Nürnberg).
orcid.org/0000-0002-3781-2972

Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2022.

ISBN 978-3-16-162206-9 / eISBN 978-3-16-162304-2
DOI 10.1628/978-3-16-162304-2

ISSN 0720-1141 / eISSN 2568-7441 
(Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- 
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über http://dnb.dnb.de abrufbar.

©  2023 Mohr Siebeck Tübingen.  www.mohrsiebeck.com 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier 
gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.

Printed in Germany. 



Meinen Eltern 
 





Vorwort 
Vorwort 
Vorwort 
Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2022 vom Fachbereich Rechtswis-
senschaft an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter dem Titel „Vis 
attractiva contractus: Vertragliche Ausstrahlungswirkungen im Internationa-
len Privat- und Zivilverfahrensrecht“ als Inauguraldissertation angenommen. 
Die mündliche Doktorprüfung fand am 28. Oktober 2022 statt. Das Manu-
skript wurde im Juli 2022 abgeschlossen, für die Drucklegung konnten Recht-
sprechung und Schrifttum bis Anfang November 2022 nachgetragen werden. 

Besonderer Dank gilt meinem akademischen Lehrer Professor Dr. Jochen 
Hoffmann: Nachdem er mich im dritten Studiensemester als studentische 
Hilfskraft an seinem Lehrstuhl eingestellt hatte, förderte er mein aufkeimendes 
wissenschaftliches Interesse von Beginn an und ermutigte mich früh zu eigener 
Forschung. Im Rahmen des Promotionsvorhabens gewährte er mir alle wissen-
schaftliche Freiheit bei der Themenfindung und der Ausarbeitung der Disserta-
tion. Zugleich stand er mir als Ratgeber in herausfordernden Momenten stets 
beiseite. Professor Dr. Dr. h. c. Mathias Rohe, M.A. hat nicht nur dankenswert-
erweise das Zweitgutachten erstattet, sondern zuvor bereits durch das großzü-
gige Angebot einer Anstellung an seinem Lehrstuhl in einem kritischen Mo-
ment einen entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Abschluss des Promoti-
onsvorhabens geleistet. Für die Beschäftigung unter besten Forschungsbedin-
gungen und die stets wohlwollende Unterstützung meines weiteren Werde-
gangs bin ich ihm sehr dankbar. Ferner danke ich Professor Dr. Robert Freitag, 
Maître en droit (Bordeaux) als Vorsitzendem der Prüfungskommission für die 
freundliche Atmosphäre und den Zuspruch in der Disputation. 

Die Arbeit an diesem Buch hat mich von Nürnberg über Erlangen nach 
Hamburg begleitet. An jedem dieser Orte bin ich Menschen begegnet, die zu 
ihrem Gelingen viel beigetragen haben: Professor Dr. Ralf Michaels, LL.M. 
(Cambridge), PD Dr. Rainer Kulms, LL.M. (Michigan) und PD Dr. Jan Peter 
Schmidt eröffneten mir durch die Beschäftigung als wissenschaftlicher Assis-
tent am Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht ein inspirierendes Forschungsumfeld, von dem die Dissertation in 
der Schlussphase in vielfältiger Weise erheblich profitiert hat. Dem gesamten 
Direktorium danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die hauseigene Schrif-
tenreihe. Die Redaktionsabteilung des Instituts hat mich tatkräftig und profes-



VIII Vorwort  

sionell bei der Drucklegung unterstützt, hierfür sei Dr. Christian Eckl und 
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§ 1 

Einleitung 

§ 1 – Einleitung 
Die Systematik des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts der 
Schuldverhältnisse beruht auf der grundlegenden und aus vielen Sachrechts-
ordnungen bekannten Dichotomie vertraglicher und außervertraglicher 
Schuldverhältnisse.1 Für erstere ist zuständigkeitsrechtlich der besondere Ver-
tragsgerichtsstand des Art. 7 Nr. 1 Brüssel Ia-VO eröffnet; kollisionsrechtlich 
werden sie nach der Rom I-VO angeknüpft. Für letztere ist zuständig-
keitsrechtlich allenfalls der besondere Deliktsgerichtsstand des Art. 7 Nr. 2 
Brüssel Ia-VO eröffnet;2 kollisionsrechtlich werden sie im Wesentlichen nach 
der Rom II-VO angeknüpft. 

Bei näherer Betrachtung ist die Lage indes komplexer, als es die simple 
Dichotomie vermuten lässt: Die Qualifikation im Grenzbereich von vertragli-
chen und außervertraglichen Ansprüchen ist notorisch schwierig und bereits 
seit langem Gegenstand zahlreicher EuGH-Entscheidungen.3 Dem umfang-
reichen Schrifttum zu diesem Thema4 will die vorliegende Dissertation nicht 
einfach eine weitere allgemeine Betrachtung hinzufügen. Vielmehr soll das 
europäische IZVR und IPR aus konkretem Anlass der jüngeren EuGH-Recht-

 
1 Zur Geschichte der Unterscheidung aus sachrechtlicher Perspektive statt vieler Mi-

chaels, in: HKK-BGB, vor § 241 Systemfragen des Schuldrechts Rn. 25. 
2 Im Gegensatz zur Rom II-VO, die nach Art. 1 Abs. 1 Rom II-VO auf außervertragli-

che Schuldverhältnisse anwendbar ist, erfasst Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO nur unerlaubte 
Handlungen im Sinne von Ansprüchen, mit denen eine Schadenshaftung geltend gemacht 
wird, siehe EuGH, Urt. v. 27.9.1988, Rs. 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, Rn. 19 ff. – Kalfe-
lis. Für anderweitige außervertragliche Schuldverhältnisse wie solche auf Herausgabe 
wegen ungerechtfertigter Bereicherung ist Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO daher nicht eröffnet, 
siehe EuGH, Urt. v. 9.12.2021, Rs. C-242/20, ECLI:EU:C:2021:985, Rn. 38 ff. – 
HRVATSKE ŠUME. Der Anwendungsbereich des Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO ist damit 
enger als jener der Rom II-VO. Zum Ganzen etwa Mankowski, RIW 2022, 45, 51. 

3 Für einen Überblick über die diesbezügliche EuGH-Rechtsprechung siehe etwa Gei-
mer, in: Geimer / Schütze, EuZVR, Art. 7 EuGVVO Rn. 218 ff.; Wipping, Gerichtsstand 
des Erfüllungsortes, 54 ff. 

4 Monografisch etwa (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) Franzina, Giurisdizione in 
materia contrattuale, 177 ff.; Haftel, Notion de matière contractuelle en DIP, Rn. 821 ff.; 
Lohse, Vertrag und Delikt, 18 ff.; Murmelter, Gerichtsstand des Erfüllungsortes im EuZPR, 
61 ff.; Quéguiner, Qualification et détermination de la compétence spéciale, Rn. 189 ff.; 
Wied, Qualifikationsprobleme im Spannungsfeld von Vertrag und Delikt, 99 ff.; Wipping, 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes, 54 ff. 
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sprechung (dazu A.) auf die Existenz und Reichweite einer sogenannten vis 
attractiva contractus, d. h. einer Ausstrahlungswirkung von Verträgen auf den 
außervertraglichen Bereich (zum Begriff näher B.), überprüft und deren Fol-
gen untersucht werden. 

A. Anlass und Gegenstand der Untersuchung: 
Metamorphosen des Vertragsbegriffs im 

Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht 
A. Anlass und Gegenstand der Untersuchung 
Der Vertragsbegriff des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts 
wurde wesentlich durch die EuGH-Rechtsprechung zum Vertragsgerichts-
stand des Art. 7 Nr. 1 Brüssel Ia-VO und seinen Vorgängervorschriften5 ge-
prägt (dazu I.).6 Trotz aller konzeptionellen Differenzen zwischen IZVR und 
IPR bildet er auch den Kern des kollisionsrechtlichen Vertragsbegriffs in 
Art. 1 Abs. 1 Rom I-VO.7 Dieser Vertragsbegriff scheint in jüngerer Zeit eine 
Metamorphose zu erleben (näher II.), den die vorliegende Arbeit unter dem 
Gesichtspunkt vertraglicher Ausstrahlungswirkungen systematisch aufberei-
ten und kritisch begleiten will (dazu III.). 

I. Die Entstehung des Vertragsbegriffs im Spiegel der  
EuGH-Rechtsprechung 

Abgesehen von einigen frühen EuGH-Entscheidungen, die keine generelle 
Auseinandersetzung mit dem Vertragsbegriff enthalten und sich auf die Be-
antwortung punktueller Einzelfragen beschränken,8 beginnt die Entwicklung 
eines europäisch-autonomen Vertragsbegriffs für das IZVR im Jahre 1988. In 
der Kalfelis-Entscheidung präzisierte der EuGH erstmals das Verhältnis von 
Vertrags- und Deliktsgerichtsstand: 

„Um eine einheitliche Lösung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ist davon auszu-
gehen, daß sich der Begriff ‚unerlaubte Handlung‘ auf alle Klagen bezieht, mit denen eine 
Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen ‚Vertrag‘ im 
Sinne von Artikel 5 Nr. 1 [EuGVÜ] anknüpfen.“9 

 
5 Art. 5 Nr. 1 Brüssel I-VO und EuGVÜ. 
6 Statt vieler Lüttringhaus, in: Ferrari, Rome I, Article 1 Rn. 12. 
7 Statt vieler v. Bar / Mankowski, IPR II, § 1 Rn. 13 m. w. N. 
8 Siehe etwa EuGH, Urt. v. 4.3.1982, Rs. 38/81, ECLI:EU:C:1982:79, Rn. 5 ff. – Effer; 

Urt. v. 22.3.1983, Rs. 34/82, ECLI:EU:C:1983:87, Rn. 7 ff. – Peters; Urt. v. 8.3.1988, 
Rs. 9/87, ECLI:EU:C:1988:127, Rn. 9 ff. – Arcado. 

9 EuGH, Urt. v. 27.9.1988, Rs. 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, Rn. 17 – Kalfelis. 
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Zugleich entschied er, dass der Deliktsgerichtsstand keine umfassende Kogni-
tionsbefugnis verleihe, sondern das auf dessen Grundlage zuständige Gericht 
den Rechtsstreit nur unter deliktischen Gesichtspunkten entscheiden dürfe.10  

Vier Jahre später entwickelte der EuGH in der Rs. Handte dann erstmals 
eine europäisch-autonome Vertragsdefinition für das IZVR:  

„Der Begriff ‚Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag‘ […] kann deshalb nicht so 
verstanden werden, daß er für eine Situation gilt, in der keine von einer Partei gegenüber 
einer anderen freiwillig eingegangene Verpflichtung vorliegt.“11 

Diese zunächst nur negative Abgrenzung des Vertragsbegriffs formulierte der 
EuGH 2005 in der Rs. Engler in eine positive Definition um: 

„Demzufolge setzt die Anwendung [des Vertragsgerichtsstands] voraus, dass eine von 
einer Person gegenüber einer anderen freiwillig eingegangene Verpflichtung bestimmt 
werden kann, auf die sich die betreffende Klage stützt.“12 

Eine inhaltliche Veränderung ist hiermit nicht verbunden, beide Definitionen 
sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.13 

Das Kriterium der freiwillig eingegangenen Verpflichtung stellte somit seit 
seiner Entwicklung Anfang der 1990er-Jahre bis in die frühen 2010er-Jahre 
ein Kontinuum der EuGH-Rechtsprechung zum Vertragsbegriff dar und bil-
dete den Kern eines allgemeinen Vertragsbegriffs des Internationalen Privat- 
und Zivilverfahrensrechts.14 

II. Expansive Tendenzen in der jüngeren EuGH-Rechtsprechung zum 
Vertragsbegriff 

In jüngerer Zeit haben mehrere Entscheidungen Zweifel an der Fortgeltung 
dieser Grundsätze geweckt: In der Rs. Brogsitter stellte der EuGH überra-
schenderweise nicht mehr auf das Kriterium der freiwillig eingegangenen 
Verpflichtung ab. Vielmehr bejahte er eine vertragliche Qualifikation mit 
dem Argument, das vorgeworfene Verhalten stelle sich als Verstoß gegen die 
vertraglichen Verpflichtungen dar.15 Dies sei wiederum der Fall, wenn die 
Auslegung des Vertrages zur Beurteilung der Widerrechtlichkeit des streitge-
genständlichen Verhaltens unerlässlich sei.16 Diese Kriterien zog er seither 

 
10 Siehe EuGH, Urt. v. 27.9.1988, Rs. 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, Rn. 19 f. – Kalfelis. 
11 EuGH, Urt. v. 17.7.1992, Rs. C-26/91, ECLI:EU:C:1992:268, Rn. 15 – Handte. 
12 EuGH, Urt. v. 20.1.2005, Rs. C-27/02, ECLI:EU:C:2005:33, Rn. 51 – Engler. 
13 Quéguiner, JDI 2019, 1434, 1438; a. A. GA Szpunar, Schlussanträge v. 16.6.2022, 

Rs. C‑265/21, ECLI:EU:C:2022:476, Rn. 58 – AB und AB-CD (Titre de propriété sur des 
œuvres d’art). 

14 Wendelstein, in: Soergel, Art. 1 Rom II-VO Rn. 16. 
15 EuGH, Urt. v. 13.3.2014, Rs. C-548/12, ECLI:EU:C:2014:148, Rn. 24 – Brogsitter. 
16 EuGH, Urt. v. 13.3.2014, Rs. C-548/12, ECLI:EU:C:2014:148, Rn. 25 – Brogsitter. 
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auch in seinen Entscheidungen in den Rs. Holterman Ferho,17 Granarolo18 
und Wikingerhof  19 heran. 

Vier Jahre später qualifizierte der EuGH in der Rs. flightright I die Klage 
eines Vertragspartners gegen einen Dritten vertraglich, obwohl dieser zu ihm 
in keiner direkten vertraglichen Verbindung stand.20 Dies blieb kein Einzel-
fall. In vergleichbaren Konstellationen ohne direkte vertragliche Beziehung 
bejahte er nachfolgend auch in den Rs. Feniks,21 Reitbauer,22 flightright III23 
und Primera Air Scandinavia24 eine vertragliche Qualifikation. 

Die genannten Entscheidungen unterscheiden sich sowohl in Bezug auf die 
zugrundeliegenden tatsächlichen wie auch die rechtlichen Konstellationen 
erheblich. In ihrer Gesamtheit stellen sie jedoch eine Entwicklung hin zu 
einer Ausweitung des Vertragsgerichtsstands dar, 25  die jedenfalls auf den 
ersten Blick mit dem ursprünglichen, engen Ausnahmepostulat des EuGH nur 
noch wenig gemeinsam zu haben scheint.26 

III. Vis attractiva contractus als Hypothese einer systematischen 
Ausstrahlungswirkung von Verträgen im Internationalen Privat- und 
Zivilverfahrensrecht 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Begriff vis attractiva contractus: 
Soweit ersichtlich hat diesen erstmals Lüttringhaus verwendet, um die ver-
tragliche Qualifikation der deliktischen Geschäftsleiterhaftung in der Hol-
terman Ferho-Entscheidung zu beschreiben.27 Im Ergebnis verneinte Lütt-

 
17 EuGH, Urt. v. 10.9.2015, Rs. C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574, Rn. 71 – Holterman 

Ferho. 
18 EuGH, Urt. v. 14.7.2016, Rs. C-196/15, ECLI:EU:C:2016:559, Rn. 21 – Granarolo. 
19 EuGH, Urt. v. 24.11.2020, Rs. C‑59/19, ECLI:EU:C:2020:950, Rn. 32 – Wikingerhof. 
20 Siehe EuGH, Urt. v. 7.3.2018, Rs. C-274/16 u. a ., ECLI:EU:C:2018:160, Rn. 62 f. – 

flightright I. 
21 EuGH, Urt. v. 4.10.2018, Rs. C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805 – Feniks. 
22 EuGH, Urt. v. 10.7.2019, Rs. C-722/17, ECLI:EU:C:2019:577 – Reitbauer. 
23 EuGH, Beschl. v. 13.2.2020, Rs. C-606/19, ECLI:EU:C:2020:101, Rn. 34 f. – flight-

right III. 
24 EuGH, Urt. v. 26.3.2020, Rs. C-215/18, ECLI:EU:C:2020:235, Rn. 45 ff. – Primera 

Air Scandinavia. 
25 Heymann, JDI 2016, 1225, Rn. 6 ff.; Kubis, FS Schack, 697, 702; Mankowski, NZI 

2019, 304, 305; ders., GPR 2020, 281, 282; Mansel / Thorn / R. Wagner, IPRax 2017, 1, 14; 
dies., IPRax 2019, 85, 100; Temming, in: Wieczorek / Schütze, Art. 20 Brüssel Ia-VO 
Rn. 70; ähnlich GA Szpunar, Schlussanträge v. 16.6.2022, Rs. C‑265/21, ECLI:EU:C:
2022:476, Rn. 58 – AB und AB-CD (Titre de propriété sur des œuvres d’art), der allerdings 
bereits in der Engler-Entscheidung den Beginn einer Ausweitung des Vertragsgerichts-
stands erblickt. 

26 Jault-Seseke, D. 2019, 516, 518 f.; Bollée, D. 2019, 1956, 1967. 
27 Siehe Lüttringhaus, EuZW 2015, 904, 907; ders., in: Ferrari, Rome I, Article 1 

Rn. 23. Im weiteren Verlauf haben Reinstadler / Reinalter, Giur. it. 2016, 851, 854 sowie 
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ringhaus seinerzeit die Existenz einer umfassenden vis attractiva contrac-
tus.28 Das Konzept verharrte daher weiterhin im Stadium einer skizzenhaften 
Idee. Diesen Gedanken will die vorliegende Arbeit aufgreifen und vertiefen: 
In einer Gesamtschau soll untersucht werden, ob und inwieweit Verträge im 
Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht auf den außervertraglichen 
Bereich ausstrahlen. 

Terminologisch lehnt sich der Begriff vis attractiva contractus an die vis 
attractiva concursus29 des Internationalen Insolvenzrechts an: Die vis attrac-
tiva concursus bewirkt eine über das eigentliche Insolvenzverfahren hinaus-
gehende Zuständigkeitskonzentration auch für insolvenzbezogene Einzelver-
fahren am Insolvenzforum.30 Im Kern handelt es sich hierbei um eine Zustän-
digkeit kraft Sachzusammenhangs.31 Sie verbessert die Verfahrenskoordinati-
on durch einheitliche Zuständigkeit des Insolvenzgerichts, 32  wirkt forum 
shopping entgegen33 und sorgt für einen Gleichlauf von forum und ius.34 Der 
EuGH hat die vis attractiva concursus bereits 1979 in der Gourdain / Nadler-
Entscheidung 35  angedeutet und schließlich in der Seagon-Entscheidung 36 
2009 ausdrücklich anerkannt.37 Daraufhin hat sie der europäische Gesetzge-
ber im Zuge der Novellierung der EuInsVO in Art. 6 Abs. 1 EuInsVO 2015 
kodifiziert.38 

 
Mankowski, EuZA 2017, 126, 131 diese Terminologie aufgegriffen. Ähnlich zuvor bereits 
GA Darmon, Schlussanträge v. 15.6.1988, Rs. 189/87, ECLI:EU:C:1988:312, Rn. 27 – 
Kalfelis („Anziehung“); Pertegás, Enforcement of International Contracts in the European 
Union, 175, 188 f. („vis atractiva (sic!)“); Pretelli, Garanzie del credito e conflitti di leggi, 
29 ff. u. 302 ff. („vis attractiva della lex contractus“); später Temming, in: Wieczorek / 
Schütze, Art. 20 Brüssel Ia-VO Rn. 71 („Sogwirkung“); Halfmeier, in: GK-UWG, Einl. E 
Rn. 153 („Anziehungskraft“); Hess, EuZPR, Rn. 4.53 („Konzentrationswirkung“). 

28 Siehe Lüttringhaus, EuZW 2015, 904, 907; erwägend hingegen Mankowski, EuZA 
2017, 126, 131. 

29 Näher zum Institut der vis attractiva concursus monografisch etwa Willemer, Vis at-
tractiva concursus, 9 ff. sowie Grompe, Vis attractiva concursus, 73 ff. 

30 Statt vieler Grompe, Vis attractiva concursus, 73 f. 
31 Willemer, Vis attractiva concursus, 8. 
32 Willemer, Vis attractiva concursus, 138 ff. 
33 Etwa EuGH, Urt. v. 12.2.2009, Rs. C-339/07, ECLI:EU:C:2009:83, Rn. 23 f. – Se-

agon. 
34 Willemer, Vis attractiva concursus, 138 ff. 
35  EuGH, Urt. v. 22.2.1979, Rs. 133/78, ECLI:EU:C:1979:49, Rn. 4 – Gourdain / 

Nadler. 
36 EuGH, Urt. v. 12.2.2009, Rs. C-339/07, ECLI:EU:C:2009:83, Rn. 21 – Seagon. 
37 Statt vieler Kindler, in: MüKoBGB, Art. 6 EuInsVO Rn. 9; eine detaillierte Nach-

zeichnung der Genese der vis attractiva concursus in der EuGH-Rechtsprechung findet 
sich bei Bramkamp, Attraktivgerichtsstände des europäischen Insolvenzrechts, 45 ff. 

38 Mankowski, in: Mankowski / Müller / J. Schmidt, Art. 6 Rn. 7; Thole, in: MüKoInsO, 
Art. 6 EuInsVO Rn. 1; Kindler / Wendland, RIW 2018, 245, 246. 
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Vor diesem Hintergrund unternimmt es die vorliegende Arbeit erstmals, 
die jüngere EuGH-Rechtsprechung umfassend als Entwicklung hin zu einer 
ähnlichen Logik der akzessorischen Qualifikation im Verhältnis von vertrag-
lichen und außervertraglichen Schuldverhältnissen im europäischen IPR und 
IZVR zu deuten. 

B. Begriffsbestimmung 
B. Begriffsbestimmung 
Zunächst müssen jedoch die Konturen des Begriffs vis attractiva contractus 
näher umrissen werden, denn so einprägsam der Begriff auf den ersten Blick 
auch sein mag, so wenig ist er bisher konkretisiert worden. Es geht also da-
rum, abstrakte Kriterien zu entwerfen, die eine vis attractiva contractus cha-
rakterisieren. Erst wenn ein solches Konzept existiert, kann es im weiteren 
Verlauf als Prüfungsmaßstab des europäischen IPR und IZVR dienen. 

Vis attractiva contractus bedeutet wörtlich übersetzt „anziehende Kraft des 
Vertrags“. Spiegelbildlich könnte man ebenso von einer Ausstrahlungswir-
kung des Vertrages auf den außervertraglichen Bereich sprechen. Methodisch 
kann eine derartige Ausstrahlung des Vertrags auf den außervertraglichen 
Bereich in zweierlei Weise geschehen: im Wege der Anknüpfung (I.) und im 
Wege der Qualifikation (II.). 

I. Vis attractiva contractus durch vertragsakzessorische Anknüpfung 

Der evidente Fall einer vis attractiva contractus liegt vor, wenn eine Ge-
richtsstands- oder Kollisionsnorm einen außervertraglichen Anknüpfungsge-
genstand rechtsfolgenseitig akzessorisch an einen Vertrag anknüpft. Dabei 
determiniert der Vertrag die Anknüpfung des außervertraglichen Rechtsver-
hältnisses und strahlt damit in den außervertraglichen Bereich hinein. Das 
wohl bekannteste Beispiel für eine solche vis attractiva contractus auf An-
knüpfungsebene ist Art. 12 Abs. 1 Rom II-VO, demzufolge Ansprüche aus 
culpa in contrahendo akzessorisch an das Vertragsstatut angeknüpft werden. 
Auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung und Geschäftsführung 
ohne Auftrag werden gem. Art. 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 Rom II-VO regelmäßig 
akzessorisch an ein anderes Rechtsverhältnis angeknüpft, wobei der Vertrag 
als typisches Beispiel eines solchen Rechtsverhältnisses ausdrücklich genannt 
wird. Ferner eröffnet Art. 4 Abs. 3 S. 2 Rom II-VO für deliktische Ansprüche 
die Möglichkeit einer akzessorischen Anknüpfung an ein zwischen den Par-
teien bestehendes Vertragsverhältnis, wenngleich dies hier im Gegensatz zu 
den zuvor genannten Kollisionsnormen nicht die Regelanknüpfung, sondern 
lediglich eine Ausweichklausel darstellt. 

Die Frage nach der Zweckmäßigkeit einer vertragsakzessorischen Anknüp-
fung außervertraglicher Schuldverhältnisse ist für beinahe alle insoweit rele-
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vanten Fallgruppen bereits ausführlich diskutiert worden.39 Sie ist in den ent-
sprechenden Kollisionsnormen ausdrücklich festgeschrieben und wird soweit 
ersichtlich kaum mehr grundsätzlich infrage gestellt.40 Eine erneute Diskussi-
on der Zweckmäßigkeit würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ver-
spricht zudem wenig neue Erkenntnisse. Daher wird der vis attractiva 
contractus im Wege der vertragsakzessorischen Anknüpfung hier im Folgen-
den nicht weiter nachgegangen. 

II. Vis attractiva contractus durch vertragsakzessorische Qualifikation 

Bislang weitgehend unbeachtet und zugleich deutlich schwieriger zu identifi-
zieren ist hingegen eine vis attractiva contractus auf Ebene der Qualifikation, 
d. h. der Subsumtion unter den Anknüpfungsgegenstand als Tatbestandsmerk-
mal einer Gerichtsstands- oder Kollisionsnorm.41 Anders als bei der vertrags-
akzessorischen Anknüpfung ist hier der Vertrag nämlich bereits Anknüp-
fungsgegenstand. Anknüpfungsgegenstand und Anknüpfungsmoment fallen 
folglich nicht auseinander, vielmehr liegt aus Sicht des Internationalen Privat- 
und Zivilverfahrensrechts von vornherein nur ein vertragliches Rechtsverhält-
nis vor. Es müssen daher andere Kriterien entwickelt werden, um eine vis 
attractiva contractus im Wege der Qualifikation zu charakterisieren. 

Evident ist zunächst, dass eine vis attractiva contractus nicht bereits darin 
gesehen werden kann, dass ein nach nationalem Verständnis sachrechtlich 
außervertraglicher Anspruch im europäischen IPR bzw. IZVR vertraglich 
qualifiziert wird. Dem läge nämlich die Vorstellung zugrunde, dass das an-
wendbare Sachrecht über die Auslegung der Zuständigkeitsnorm bestimmen 
solle, was auf eine Qualifikation nach der lex causae hinausliefe. Nach stän-
diger EuGH-Rechtsprechung sind die Anknüpfungsgegenstände des europäi-
schen IPR und IZVR jedoch autonom auszulegen.42 

Vielmehr ist eine vis attractiva contractus darin zu sehen, dass das Hinzu-
treten eines Vertrages zu einer unabhängig von diesem Vertrag bestehenden 
Pflichtensituation dessen Qualifikation modifiziert. Soweit also die bloße 

 
39  Eingehend statt vieler etwa Patrzek, Vertragsakzessorische Anknüpfung im IPR, 

27 ff.; speziell zur vertragsakzessorischen Anknüpfung des Deliktsstatuts ferner Fischer, 
Akzessorische Anknüpfung des Deliktsstatuts, 200 ff.; Gonzenbach, Akzessorische An-
knüpfung, 50 ff.; N. Hoffmann, Koordination des Vertrags- und Deliktsrechts, 199 ff.; 
Michel, Akzessorische Anknüpfung, 93 ff. 

40 Beachte aber jüngst die Grundsatzkritik von Wendelstein, Kollisionsrechtliche Prob-
leme der Telemedizin, 312 ff.; ders., in: Soergel, Art. 4 Rom II-VO Rn. 100 ff. an der 
vertragsakzessorischen Anknüpfung des Deliktsstatuts. 

41 Siehe nur v. Bar / Mankowski, IPR I, § 7 Rn. 138. 
42 Ständige Rechtsprechung seit EuGH, Urt. v. 14.10.1976, Rs. 29/76, ECLI:EU:C:

1976:137, Rn. 3 u. 5 – LTU / Eurocontrol; speziell zum Vertragsbegriff etwa EuGH, Urt. v. 
22.3.1983, Rs. 34/82, ECLI:EU:C:1983:87, Rn. 10 – Peters; speziell zum Deliktsbegriff 
etwa EuGH, Urt. v. 27.9.1988, Rs. 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, Rn. 15 f. – Kalfelis. 
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Koinzidenz mit einem Vertrag eine vertragliche Qualifikation begründet, 
strahlt dieser Vertrag für die Zwecke des Internationalen Privat- und Zivilver-
fahrensrechts über seinen eigentlichen Anwendungsbereich hinaus aus und 
zieht außervertragliche Pflichten zum Vertragsstatut. 

Zusammenfassend lässt sich die vis attractiva contractus also als eine 
Ausstrahlungswirkung beschreiben, in deren Folge Rechtsverhältnisse, die 
selbst nicht vertraglich begründet sind, im Hinblick auf die internationale 
Zuständigkeit bzw. das anwendbare Recht durch einen unabhängig davon 
hinzutretenden Vertrag beeinflusst werden. Diese Ausstrahlungswirkung 
kann in zwei Dimensionen bestehen: In sachlicher Dimension strahlt die 
Existenz eines Vertrages auf andere, unabhängig davon begründete Ansprü-
che zwischen den Vertragsparteien aus, in personaler Dimension beeinflusst 
ein Vertrag die Ansprüche einer Vertragspartei gegen Dritte. 

C. Gang der Untersuchung 
C. Gang der Untersuchung  
Die Untersuchung erfolgt im Wesentlichen in vier Teilen: Zunächst wird der 
Vertragsbegriff des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts auf der 
Grundlage des Kriteriums der freiwillig eingegangenen Verpflichtung i. S. d. 
Handte / Engler-Rechtsprechung rekapituliert. Dabei werden insbesondere 
dessen Implikationen für die sachliche und personale Reichweite des Ver-
tragsbegriffs näher untersucht (§ 2). Sodann wird die jüngere EuGH-Recht-
sprechung zum Vertragsbegriff des IZVR auf die Existenz einer vis attractiva 
contractus hin untersucht, deren Reichweite bestimmt und diese im Kontext 
des IZVR einer kritischen Würdigung unterzogen (§ 3). Die dabei gewonnene 
Erkenntnis, dass vertragliche Ausstrahlungswirkungen eine Realität in der 
EuGH-Rechtsprechung zum Vertragsbegriff des IZVR darstellen, wirft die 
Frage auf, ob die vis attractiva contractus auch auf den Vertragsbegriff des 
IPR zu übertragen ist: Hierzu werden zunächst die Auswirkungen einer sol-
chen Übertragung auf die kollisionsrechtliche Behandlung ausgewählter 
Rechtsfragen untersucht, bevor auf dieser Grundlage eine Bewertung der vis 
attractiva contractus im spezifischen Kontext des IPR erfolgt (§ 4). Im An-
schluss wird der Vertragsbegriff der Schutzgerichtsstände und -statuten un-
tersucht und das Potenzial der vis attractiva contractus als Instrument zum 
Schutz strukturell unterlegener Vertragsparteien analysiert (§ 5). Abschlie-
ßend werden aufgrund der hier erfolgten weitgehenden Ablehnung des Kon-
zepts der vis attractiva contractus Perspektiven eines Vertragsbegriffs ohne 
vertragliche Ausstrahlungswirkungen in den Blick genommen: Insoweit wird 
zunächst für eine Rückkehr zum funktional-relativen Vertragsbegriff plädiert 
und sodann offene Fragen rund um dessen nähere Konturierung erörtert (§ 6). 



§ 2 

 Der Vertragsbegriff des Internationalen Privat- und 
Zivilverfahrensrechts auf der Grundlage des Kriteriums 

der freiwillig eingegangenen Verpflichtung 

§ 2 – Der Vertragsbegriff der freiwillig eingegangenen Verpflichtung 
Welchen Paradigmenwechsel die vis attractiva contractus für das Internatio-
nale Privat- und Zivilverfahrensrechts bedeutet, erschließt sich erst im Ver-
gleich zum status quo ante. Daher wird im Folgenden zunächst der etablierte 
Vertragsbegriff auf der Grundlage des Kriteriums der freiwillig eingegange-
nen Verpflichtung i. S. d. Handte / Engler-Rechtsprechung rekapituliert und 
dabei insbesondere dessen sachliche und personale Reichweite erläutert. 

A. Sachliche Dimension: 
Beschränkung auf funktional vertragliche Pflichten  

A. Sachliche Dimension: Beschränkung auf funktional vertragliche Pflichten 
Betrachtet man als Ausgangspunkt den etablierten Vertragsbegriff der Hand-
te / Engler-Rechtsprechung, so war dem Internationalen Privat- und Zivilver-
fahrensrecht eine sachliche Ausstrahlungswirkung unbekannt. Zwar regeln 
weder die Brüssel Ia-VO, noch die Rom I-VO die sachliche Reichweite des 
Vertragsbegriffs ausdrücklich (I.), jedoch bewirkt das Kriterium der freiwillig 
eingegangenen Verpflichtung einen funktionalen Vertragsbegriff43 (II.), der 
einer sachlichen Ausstrahlungswirkung entgegensteht (III.). 

I. Keine ausdrückliche Regelung der sachlichen Reichweite des 
Vertragsbegriffs 

Im Ausgangspunkt ist zunächst festzustellen, dass weder die Brüssel Ia-VO, 
noch die Rom I-VO eine ausdrückliche Regelung der sachlichen Reichweite 
des Vertragsbegriffs enthalten, vielmehr wird das Konzept des Vertrags be-
reits vorausgesetzt.44 Die sachliche Reichweite des Vertrags ist auch nicht 

 
43 Gleiche Terminologie bei Wendelstein, Kollisionsrechtliche Probleme der Telemedi-

zin, 155 ff. 
44 Zur Brüssel Ia-VO Gaudemet-Tallon / M.-E. Ancel, Compétence et exécution des ju-

gements, Rn. 186; Stadler, in: Musielak / Voit, Art. 7 EuGVVO Rn. 2; zur Rom I-VO 
Leible, in: NK-BGB, Art. 1 Rom I Rn. 5; U. Magnus, in: Staudinger (2021), Art. 1 Rom I-
VO Rn. 27. 
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etwa begriffsinhärent: Es besteht keine einheitlich-europäische Auffassung 
dahingehend, ob im Rahmen eines Vertrages auftretende und ggf. modifizier-
te, im Übrigen aber bereits gesetzlich fixierte Pflichten dem Vertragsbereich 
zuzuordnen sind.45  

II. Funktionaler Vertragsbegriff als Folge des Kriteriums der freiwillig 
eingegangenen streitgegenständlichen Verpflichtung 

Allerdings trifft die Vertragsdefinition nach der Handte / Engler-Rechtspre-
chung eine implizite Aussage über die sachliche Reichweite des Vertragsbe-
griffs. Indem der EuGH hier verlangt, dass sich die Klage auf eine freiwillig 
eingegangene Verpflichtung stützt, 46  zieht er den Kreis der vertraglichen 
Ansprüche eng:47 Besteht die konkret streitgegenständliche Pflicht bereits un-
abhängig von einem Vertragsschluss von Rechts wegen, so ist sie nicht mehr 
freiwillig eingegangen.48 Umgekehrt genügt es, dass sich die Pflicht kausal 
auf eine freiwillige Vereinbarung zurückführen lässt.49 

Veranschaulichen lässt sich dies anhand des sog. Independence Tests,50 
demzufolge die vertragliche oder außervertragliche Qualifikation mittels eines 
hypothetischen Alternativszenarios ohne den Vertrag bestimmt werden kann: 
Entfällt bei einer solchen Alternativbetrachtung die streitgegenständliche 
Pflicht, so ist der Anspruch vertraglich, besteht sie fort, so ist der Anspruch 

 
45 Gaudemet-Tallon / M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements, Rn. 186; 

Gebauer, in: Wieczorek / Schütze, Art. 7 Nr. 1 Brüssel Ia-VO Rn. 10; allgemein Schmidt-
Kessel, in: Riesenhuber, § 17 Rn. 6; vgl. zur rechtsvergleichenden Diskrepanz der sachli-
chen Reichweite des Vertragsbegriffes im Sachrecht grundlegend immer noch Schlech-
triem, Vertragsordnung und außervertragliche Haftung, 63 ff.; jüngst auch Castronovo, 
Eur. dir. priv. 2015, 517, 522 ff. 

46 Siehe EuGH, Urt. v. 20.1.2005, Rs. C-27/02, ECLI:EU:C:2005:33, Rn. 51 – Engler. 
47 Anders aber Franzina, Giurisdizione in materia contrattuale, 228 f., der der Unter-

scheidung zwischen gesetzlichen und freiwilligen Verpflichtungen innerhalb einer Ver-
tragsbeziehung keine entscheidende Bedeutung zumessen will. 

48 Castendiek, IPRax 2022, 449, 452; Castronovo, Eur. dir. priv. 2015, 517, 530; U. 
Magnus, in: Staudinger (2021), Art. 1 Rom I-VO Rn. 33; ders., FS Coester-Waltjen, 555, 
560; Minois, Qualification en DIP des obligations, Rn. 440 ff.; G. Wagner, in: Stein / Jonas, 
Art. 7 EuGVVO Rn. 24; Wendelstein, GPR 2013, 70, 74; ähnlich Henderson v Merrett 
Syndicates Ltd, [1995] 2 AC 145, 193 (UKHL per Lord Goff of Chieveley): „Yet the law of 
tort is the general law, out of which the parties can, if they wish, contract; […]“; in diesem 
Sinne auch EuGH, Urt. v. 21.4.2016, Rs. C‑572/14, ECLI:EU:C:2016:286, Rn. 37 – Aust-
ro-Mechana. 

49 EuGH, Urt. v. 20.4.2016, Rs. C-366/13, ECLI:EU:C:2016:282, Rn. 55 – Profit In-
vestment SIM; Hofmann / Kunz, in: BSK-LugÜ, Art. 5 Rn. 94. 

50 Vgl. die Terminologie bei Dickinson, Rome II, Rn. 3.130; ähnlich jene von Wendel-
stein, Kollisionsrechtliche Probleme der Telemedizin, 444, 157 ff.; ders., GPR 2013, 70, 
74; ders., ZEuP 2015, 622, 629; ders., in: Soergel, Art. 1 Rom II-VO Rn. 40 („[gleiche] 
Faktizität ohne Vertragsabrede“). 
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